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PRäamBel
Die hochschule für künste Bremen (hfk) legt wert auf einen fairen umgang aller menschen miteinander am arbeits- und Studienplatz. 
Sie fördert deshalb die respektvolle zusammenarbeit von Beschäftigten und Studierenden auf allen funktionsebenen in Studium, lehre, 
kunst, forschung und Dienstleistung.
Die hfk setzt sich darüber hinaus zum ziel, aktiv auf die gleichstellung von frauen und männern auf allen Statusebenen hinzuwirken. 
Benachteiligung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und gewalt stellen eine verletzung  der Rechte von Betroffenen dar und werden 
an der hochschule nicht geduldet. Die hfk übernimmt innerhalb ihres Bereichs der aufgabenwahrnehmung die verantwortung für ein 
umfeld, das frei von Benachteiligung, Diskriminierung, sexueller Belästigung und gewalt ist, und setzt sich unter Berücksichtigung der 
im grundgesetz garantierten freiheit der kunst, der wissenschaft, forschung und lehre für die wahrung von Persönlichkeitsrechten und 
von individuellen Persönlichkeitsgrenzen im Sinne der gesetze ein.
Die folgende Richtlinie dient dazu, unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen und Benachteiligungen wegen der ethnischen her-
kunft, des geschlechts, der Religion oder weltanschauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen identität sowie sexuelle 
Belästigung und gewalt zu verhindern oder zu beseitigen. Die Richtlinie dient somit der umsetzung des allgemeinen gleichbehandlungs-
gesetzes (agg) vom 14. august 2006 und konkretisiert die Dienstanweisung zum verbot der sexuellen Diskriminierung und gewalt am 
arbeitsplatz der freien hansestadt Bremen vom 23. märz 1993. Das integrierte Beschwerdeverfahren regelt den umgang mit Beschwerden 
im falle eines verstoßes gegen diese Richtlinie.
alle angehörigen und mitglieder der hochschule für künste Bremen sind aufgefordert, an der gestaltung ihres arbeits- und Studienplat-
zes mitzuwirken, der von gegenseitiger achtung und toleranz geprägt ist und in dem kein Raum für Benachteiligung, Diskriminierung, 
sexuelle Belästigung und gewalt ist.

§ 1
geltungSBeReich

Die Richtlinie gilt für alle mitglieder, angehörige, gasthörerinnen und Besucherinnen der hochschule.

§ 2
BegRiffSBeStimmungen

(1) mittelBaRe unD unmittelBaRe Benachteiligung
eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person aus  gründen der ethnischen herkunft, des geschlechts, der Religion oder 
weltanschauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen identität eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere 
Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem anschein nach neutrale vorschriften, kriterien oder verfahren Personen aus oben 
aufgeführten gründen gegenüber anderen Personen in besonderer weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden vorschrif-
ten, kriterien oder verfahren sind durch ein rechtmäßiges ziel sachlich gerechtfertigt und die mittel sind zur erreichung dieses ziels 
angemessen und erforderlich.

(2) DiSkRiminieRung
Diskriminierung ist die herabsetzung der würde, Rechte und freiheiten von menschen. Sie kann sich beispielsweise in äußerungen und 
handlungen mit herabwürdigendem inhalt zeigen. Diskriminierungen und Benachteiligungen können über die oben aufgeführten gründe 
hinausgehen und beispielweise auch aufgrund der sozialen herkunft und des aussehens erfolgen.

(3) Sexuelle BeläStigung unD gewalt 
es gelten alle verhaltens- und handlungsweisen als sexuelle Belästigung und sexualisierte gewalt, die in sexueller hinsicht demütigend 
sind und zur folge haben, dass die betroffene Person bedroht, erniedrigt und / oder belästigt wird. grundsätzlich fallen auch solche 
verhaltens- und handlungsweisen unter den Begriff der sexuellen Belästigung oder Diskriminierung, die von der betroffenen Person 
als entwürdigend, verletzend oder unerwünscht wahrgenommen werden. Sie können sich in verbaler und nonverbaler form oder durch 
körperliche übergriffe zeigen.



Sexuelle Diskriminierung und gewalt werden in vielfältiger art und weise ausgedrückt. Dies geschieht verbal, nonverbal und auch durch 
körperliche übergriffe. Der gesamtbereich der sexuellen Diskriminierung und gewalt soll durch die folgenden exemplarisch aufgeführten 
verhaltens- und handlungsweisen charakterisiert werden:

Bewusste Bemerkungen sexuellen inhalts, insbesondere
· Sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch,
· entwürdigende und entpersonalisierende Bemerkungen über Personen und/oder deren körper, die in einen (auch subtilen) sexuell 
      geprägten zusammenhang gestellt werden,
· Sexuell herabwürdigende kommentare über das intimleben und den körper.

unerwünschtes zeigen und sichtbares anbringen von pornografischen Darstellungen mit beleidigender absicht, insbesondere
· obszöne und sexuell herabwürdigende Schmierereien in öffentlichen Räumen,
· die verbale, bildliche oder elektronische Präsentation obszöner, sexuell herabwürdigender Darstellungen,
· das kopieren, anwenden und nutzen obszöner, sexuell herabwürdigender computerprogramme und internetseiten auf eDv-anlagen  
      in Diensträumen oder auf dem hochschulgelände.

unerwünschte sexuelle handlungen und aufforderungen zu diesen, insbesondere
· Sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
· aufforderungen zu sexualisiertem oder sexuellem verhalten,
· verfolgung und nötigung mit (auch indirektem) sexuellem hintergrund,
· körperliche übergriffe und vergewaltigung.

als besonders schwerwiegend wird sexualisierte gewalt angesehen, wenn sie mit hinweisen auf eine mögliche verknüpfung zwischen der 
erfüllung von sexuellen forderungen und einem fortkommen oder einer Benachteiligung im arbeits- und Studienleben verbunden wird.

§ 3
Pflichten unD veRhaltenSweiSen

(1) mitglieder und angehörige der hfk werden nicht aus gründen der ethnischen herkunft, des geschlechts, der Religion oder weltan-
schauung, einer Behinderung, des alters oder der sexuellen identität benachteiligt und diskriminiert. Darüber hinaus ist es aufgabe der 
hochschule, in ihrem einflussbereich vor Benachteiligung, Diskriminierung, sexueller Belästigung und gewalt zu schützen.

(2) alle angehörigen und mitglieder der hfk sind verpflichtet, jegliche Benachteiligung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und gewalt 
gegenüber Beschäftigten, Studierenden und sonstigen Dritten zu unterlassen.

(3) Die hfk wird verstößen gegen diese Richtlinie nachgehen und sie nach pflichtgemäßem ermessen ahnden. Die hochschule trägt hier-
bei dafür Sorge, dass betroffenen Personen aus der berechtigten mitteilung eines fehlverhaltens Dritter kein nachteil entsteht. Sie wird 
insofern alle Schritte des verfahrens soweit möglich mit der betroffenen Person abstimmen und die anonymität der betroffenen Person 
im größtmöglichen umfang sicherstellen. eine offenbarung der betroffenen Person erfolgt nur im erforderlichen umfang, sofern dies 
aufgrund von gesetzlichen vorschriften oder wesentlich überwiegenden gemeininteressen zwingend geboten ist.

(4) Die unschuldsvermutung zugunsten beschuldigter Personen ist zu beachten.

§ 4
inteReSSenveRtRetungen unD BeRatungSeinRichtungen

mitgliedern und angehörigen stehen an der hfk verschiedene, vertrauliche Beratungsmöglichkeiten zu eigenen Schutz- und handlungs-
möglichkeiten gegen Benachteiligung, Diskriminierung, sexueller Belästigung und gewalt zur verfügung:

· die zentralen frauenbeauftragten nach Bremhg für Studierende und lehrende,
· die frauenbeauftragten nach landesgleichstellungsgesetz (lgg) für die mitarbeiterinnen des Dienstleistungsbereichs,
· die Studiendekaninnen für Studierende,
· die konfliktberaterinnen für alle hochschulangehörigen,
· der aSta für Studierende,
· der Personalrat für Beschäftigte,
· die arbeitsstelle gegen Diskriminierung und gewalt (aDe) an der universität Bremen (nach absprache) 
      für alle hochschulangehörigen,
· die externe Beratungsstelle der hfk bei konflikten und grenzüberschreitungen in Studium, lehre oder arbeit,
· die Psychologisch-therapeutische Beratungsstelle (ptb) des Studentenwerks Bremens für Studierende.



§ 5
BeSchweRDeRechte

(1) angehörige und mitglieder der hfk, die sich durch organe, Beschäftigte und lehrende der hochschule, durch vorgesetzte, Studierende 
oder sonstige Dritte benachteiligt, diskriminiert oder sexuell belästigt sehen oder opfer gewalttätiger übergriffe geworden sind, haben 
die möglichkeit und das Recht, wahlweise ein einfaches oder ein formelles Beschwerdeverfahren zu initiieren. es muss sichergestellt 
sein, dass durch die wahrnehmung dieses Beschwerderechts keine persönlichen und beruflichen nachteile entstehen.

(2) Betroffene frauen und männer sollen dadurch ermutigt werden, Benachteiligung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und gewalt 
nicht hinzunehmen, sondern ihre ablehnung unmissverständlich deutlich zu machen und aktiv dagegen anzugehen.

(3) alle Personen mit leitungs- und Betreuungsaufgaben sind generell verpflichtet, hinweisen auf Benachteiligung, Diskriminierung oder 
sexuelle Belästigung oder gewalt nachzugehen und bei vorliegen eines verdachts geeignete maßnahmen zur klärung, verfolgung und 
verhinderung zu ergreifen.

(4) Die frauenbeauftragten werden in das Beschwerdeverfahren einbezogen, es sei denn, dass die betroffene Person widerspricht.

§ 6
BeSchweRDeveRfahRen

(1) einfache BeSchweRDe
a) Die einfache Beschwerde kann bei den vorgesetzten der betroffenen und der beschuldigten Person, den interessenvertretungen (den 
frauenbeauftragten, dem Personalrat und dem aSta), den Studiendekaninnen, den konfliktberaterinnen und der Personalabteilung vor-
getragen werden.

b) nach eingang der Beschwerde findet durch die angerufene Stelle in abstimmung mit der betroffenen Person eine erstberatung statt, 
in der die betroffene Person auf unterstützungsmöglichkeiten durch interessenvertretungen und Beratungsstellen und psychologische 
Beratungsangebote hingewiesen wird. Sie umfasst informationen über Rechte, vorgehens- und handlungsmöglichkeiten und das offizi-
elle Beschwerdeverfahren entsprechend dieser Richtlinie. Die im Rahmen des einfachen Beschwerdeverfahrens angerufene Stelle kann 
in folge der anrufung maßnahmen nach § 7 (1) dieser Richtlinie initiieren. Sie leitet, sofern rechtlich möglich, von sich aus ein formelles 
Beschwerdeverfahren ein, wenn dies vor dem hintergrund des einzelfalls auch bei Berücksichtigung der berechtigten interessen der 
betroffenen Person dringend geboten ist. Dies ist insbesondere der fall, wenn nach einschätzung der angerufenen Stelle der erfolgte 
verstoß gegen diese Richtlinie in seiner Schwere eine ahndung im Rahmen des formellen verfahrens dringend erforderlich macht oder 
ein solches verfahren zur verhinderung weiterer - nicht unerheblicher – Rechtsgutsverletzungen angezeigt ist.

(2) foRmelleS BeSchweRDeveRfahRen
a) Das formelle Beschwerdeverfahren wird von der hochschulleitung durchgeführt. Die formelle Beschwerde ist an diese zu richten. Sie 
soll schriftlich erfolgen und die nachfolgenden informationen beinhalten:

· Beschreibung, ort und Datum des vorfalls,
· beteiligte Personen,
· zeuginnen und Beweise (soweit vorhanden),
· informationen über bereits eingeleitete maßnahmen,
· informierte Personen.

b) Die hochschulleitung, bzw. die von der hochschulleitung mit der verfahrensdurchführung beauftragte Stelle ermittelt den Sachverhalt 
von amts wegen. Die erforderlichen auskünfte und informationen werden hierbei eingeholt, die wesentlichen verfahrensschritte doku-
mentiert.

c) Die hochschulleitung entscheidet auf grundlage des ergebnisses der ermittlungen  über weitere maßnahmen und eventuelle Sankti-
onen gem. § 7 dieser Regelung.

d) Sofern erforderlich, werden durch die hochschulleitung in jedem Stadium des verfahrens neben den maßnahmen nach § 7 dieser vor-
schrift solche maßnahmen ergriffen bzw. initiiert, die bei Berücksichtigung aller interessen geboten sind, um den erforderlichen Schutz 
der betroffenen Person bzw. der allgemeinheit sicherzustellen.



§ 7
maSSnahmen unD Sanktionen

(1) maßnahmen und Sanktionen bei verstößen gegen diese Richtlinie hängen von der dienst-, arbeits- oder hochschulrechtlichen Position 
der beschuldigten Person ab. es können je nach den Bedingungen und der Schwere des einzelfalls und unter wahrung berechtigter ano-
nymitätswünsche und Schutzbedürfnisse der betroffenen Personen folgende informelle maßnahmen erwogen werden:

· persönliches gespräch der betroffenen Person oder einer Person ihres vertrauens mit der beschuldigten Person,
· persönliches gespräch einer vorgesetzten Person oder einer der genannten ansprechpersonen mit Beschuldigten unter hinweis 
      auf das verbot von Diskriminierung, Benachteiligung, sexueller Belästigung und gewalt,
· die einbeziehung der konfliktberaterinnen und ggf. veranlassung eines konfliktlösungsverfahren gem. der Dienstvereinbarung 
      konfliktmanagement  der hochschule für künste Bremen (in der jeweils gültigen fassung).

als offizielle maßnahme kann die hochschulleitung unter einschaltung der zuständigen Stellen je nach arbeits-, dienst- oder hochschul-
rechtlicher Position der beschuldigten Person die folgenden Schritte in Betracht ziehen:

· Durchführung eines formellen Dienstgesprächs,
· mündliche oder schriftliche Belehrung,
· schriftliche abmahnung,
· versetzung,
· ausschluss von einer lehrveranstaltung,
· ausschluss von der nutzung von hochschuleinrichtungen,
· hausverbot,
· exmatrikulation,
· fristgerechte oder fristlose kündigung,
· einleitung eines Disziplinarverfahrens und verhängung von Disziplinarmaßnahmen, welche verweise, geldbußen, 
      gehaltskürzungen, versetzung oder die entfernung aus dem Dienst umfassen können,
· erstattung einer Strafanzeige.

Die aufzählung erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit. voraussetzungen und verfahren der einzelnen Sanktionen richten sich im 
einzelnen nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen.

(2) Soweit sich der vorwurf nicht bestätigt, wird dafür Sorge getragen, dass der zu unrecht beschuldigten Person daraus keine weiteren 
nachteile entstehen.

§ 8
BekanntgaBe, auShänDigung unD inkRafttReten

Die Richtlinie wird auf der homepage der hfk veröffentlicht und alle mitglieder und angehörige der hochschule werden auf geeignete 
weise von der Richtlinie in kenntnis gesetzt. Die Richtlinie tritt nach dem tag der unterzeichnung in kraft.

Bremen, den 20.09.2010

genehmigt:

Prof. Dr.  manfred cordes
Rektor der hochschule für künste


